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1. Zweckverbandsversammlung, 24. Oktober 2024 

 

 

TOP 4 

 

Wahl der Verbandsleitung 

   

Gemäß § 4 lit. b) Zweckverbandssatzung ist ein Organ des Zweckverbandes die Verbandsvorsteherin 

oder der Verbandsvorsteher. Gemäß § 7 Abs. 2 lit. d) Zweckverbandssatzung wählt die Zweckverbands-

versammlung die Verbandsvorsteherin oder den Verbandsvorsteher. Die Vorsteherin oder der Vorste-

her sowie die stellvertretende Verbandsvorsteherin oder der stellvertretende Verbandsvorsteher wer-

den von der Zweckverbandsversammlung für die Dauer von fünf Jahren gewählt, § 9 Abs. 2 Zweckver-

bandssatzung. 

 

Die Zweckverbandsversammlung hat gewählt und beschließt: 

 

1. Die Zweckverbandsversammlung hat zur Verbandsvorsteherin oder zum Verbandsvorsteher 

Frau/Herrn 

 

 

__________________ , ___________________ , gewählt. 

 

 

 

2. Die Zweckverbandsversammlung hat zur stellvertretenden Verbandsvorsteherin oder zum 

stellvertretenden Verbandsvorsteher Frau/Herrn 

 

 

__________________ , ___________________ , gewählt.  

 

 

 

 

______________________________ 

Vorsitzende/r      


